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Sinn und Zweck:  Der Beitrag zur Reduzierung der Ausgaben für das Material und das 
Aussetzen von Leistungsprämien hat den Zweck, den Fahrern die mit 
dem Radsport verbundenen Kosten zu reduzieren. Der Fahrer im Trikot 
des RV Einsiedelns ist sich bewusst, dass er den RV Einsiedeln 
repräsentiert. Ein korrektes Auftreten und ein faires Verhalten werden 
von ihm stets erwartet. 

 
Anspruch: Jeder lizenzierte Fahrer des RV Einsiedelns ist berechtigt, 

Leistungsprämien zu beziehen. Für lizenzierte Fahrer die alle Rennen 
und Trainingsfahrten mit dem Trikot des RV Einsiedeln und nicht für ein 
Team oder eine Sportgruppe fahren, können zusätzlich die Absätze 
Material, Lizenz und Renneinsatz in Anspruch nehmen. 

 
Material: Die Vereinsbekleidung ist bei der dafür verantwortlichen Person zu 

beziehen und zu bezahlen. Pro fertig gefahrenes Rennen werden dem 
Fahrer Ende Jahr Fr. 10.- an die Materialkosten vergütet. 

 
Lizenz: Die Lizenzkosten werden bis zu einer Höhe von Fr. 200.-  

(inkl. Versicherung) vom RV Einsiedeln übernommen. 
 
Renneinsatz: An jedes fertig gefahrene Rennen wird ein Anteil von Fr. 10.- an den 

Renneinsatz geleistet. 
 
Bedingungen: Anspruch auf Leistungsprämien und Absätze haben nur lizenzierte 

Fahrer, welche zehn oder mehr Rennen zu Ende fahren. 
 
Abrechnung: Die Rennfahrer sind verpflichtet, Ranglisten und eine 

Zusammenstellung aller gefahrenen Rennen bis Ende November des 
jeweiligen Kalenderjahres unaufgefordert dem Verantwortlichen des 
Ressorts Rennsport einzureichen. 

 
Auszahlung: Die Auszahlung erfolgt per Banküberweisung bis Ende des jeweiligen 

Kalenderjahres oder nach Absprache. Der Vorstand hat das Recht, bei 
Fehlverhalten, Dopingmissbrauch, Betrug oder ähnlichem, Beiträge zu 
kürzen oder zu streichen. 

 
Anhang: Der Vorstand hat alljährlich die auszuzahlenden Beträge für das 

folgende Jahr zu bestimmen. Durch den RV Einsiedeln werden pro 
Fahrer bis und mit Kategorie U19 maximal Fr. 500.- und in den höheren 
Kategorien maximal Fr. 1000.- ausbezahlt. 
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Prämien: Es werden für folgende Rennen Prämien ausbezahlt: 
 

1/1 Prämie  Für Nationale und Internationale Strassenrennen, Rundfahrten 
pro Etappe und für das Schlussklassement, Einzel- und 
Mannschaftszeitfahren, BMX, Paracycling, Radquer, 
Mountainbike (XCO und XCE), Gravity, Hallenradsport und Trial  

 
1/2 Prämie  Für Bergrennen (Strasse und MTB), Kriterien und Bahnrennen

   (ohne Abendrennen) 
 

1/4 Prämie  Für alle Regionalrennen 
 

Die Klassifizierung der Rennen erfolgt gemäss Rennkalender 'swiss-cycling' 
und/oder durch den Verantwortlichen des Ressorts Rennsport. 

 
 

Es werden pro Rang folgende Prämien ausbezahlt: 
 

Alle Kategorien: 
 

Rang: 
1.   Fr. 100.- 
2.   Fr.   80.- 
3.   Fr.   50.- 
4.   Fr.   30.- 
5.   Fr.   25.- 
6.-10.  Fr.   20.- 
11.-15.  Fr.   15.- 
16.-20.  Fr.   10.- 
21.-25.  Fr.     5.- 

 
 
 
 
Der Vorstand, 14. Februar 2020 
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